
Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Burgenländischen
Landtages der XVI. Gesetzgebungsperiode

Ausschußbericht

B e r ich t

Beilage 266

des Ausschusses für Europäische Integration und grenzüberschreitende
Zusammenarbeitund des Rechtsausschusses betreffend den Landesgesetz
entwurf (Beilage 249), mit demdas Burgenländische Heilvorkommen-und
Kurortegesetz 1963 zur Anpassungan das EWR-Abkommengeändert wird
(ZahI 16 - 183) (Bei lage 266).

Der Ausschußfür Europäische Integration und grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit und der Rechtsausschuß haben den Landesgesetzentwurf, mit dem
das Burgenländische Heilvorkommen-und Kurortegesetz 1963 zur Anpassung
an das EWR-Abkommengeändert wird, in ihrer 4. gemeinsamenSitzung am
Mittwoch, dem 18. November1992, beraten.

Landtagsabgeordneter Mag. Wögererwurde zumBerichterstatter gewählt.

Im Rahmenseines Berichtes stellte Lanutagsabgeordneter Mag. Wögerer
Änderungsanträge zur Regierungsvorlage, und zwar stellte er den Antrag,
nach der Promulgationsklausel die Artikelbezeichnung "Artikel 1" einzu
fügen, stellte einen Antrag auf Änderungder Ziffer 1., beantragte, nach
der Ziffer 2. einen neuen Artikel 11 einzufügen und die Ziffer 3. zu
streichen. Gleichzeitig stellte er den Antrag, demLandtag zu empfehlen,
der gegenständlichen Regierungsvorlage mit den von ihm beantragten Ände
rungen die verfassungsmäßige Zustimmungzu erteilen.

Der Antrag des Berichterstatters wurde ohne Wortmeldungmit den Stimmen
der SPÖund ÖVPgegen die Stimmeder FPÖmehrheitlich angenommen.

Der Ausschußfür Europäische Integration und grenzüberschreitende Zusammen
arbeit und der Rechtsausschuß stellen daher den Antrag, der Landtag wolle
demGesetzentwurf, mit demdas Burgenländische Heilvorkommen-und Kurorte
gesetz 1963 zur Anpassungan das EWR-Abkommengeändert wird, mit den nach
stehenden Änderungendie verfassungsmäßige Zustimmungerteilen:
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1. Nachder Promulgationsklausel ist die Artikelbezeichnung "Artikel I"
einzufügen.

2. In Ziffer 1. ist in der ersten Zeile der Klammerausdruck"(5)" voran
zusetzen. Außerdemhat es in der zweiten Zeile anstatt "Staatsangehörige"
richtig "Angehörige" zu lauten, und in der vierten Zeile ist der Klammer
ausdruck "(EWR-Abkommen)"zu streichen.

3. In der Ziffer 2. ist in der ersten Zeile der Klammerausdruck"(6)" vor
anzusetzen.

4. Nach der Ziffer 2. ist ein neuer Artikel 11 einzufügen, der zu lauten hat:

"Artikel 11
Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit demAbkommenüber den Europäischen
Wirtschaftsraum in Kraft."

5. Die Ziffer 3. ist zu streichen.

Eisenstadt, am 18. November1992

Der Berichterstatter:

Mag. Wögerereh.

Der Obmanndes Ausschusses für Europäische
Integration und grenzüberschreitende Zusammen
arbeit als Vorsitzender der gemeinsamenSitzung:

Ing. Jellasitz eh.




